
B E I T R A G S O R D N U N G

§ 1

Mitgliedsbeiträge

(1) Mitgliedsbeiträge für die »Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker
(Hessen) e. V.« – VLK-Hessen – werden im ersten Halbjahr eines jeden Jahres
fällig und durch Bankeinzugsvollmacht im Lastschriftverfahren eingezogen
oder durch Dauerauftrag überwiesen.

(2) Beiträge der Mitglieder im Sinne des § 3 Abs. 1 der Satzung werden
durch die Fraktionen entrichtet.

(3) Der Vorstand der VLK-Hessen kann auf Antrag in begründeten Einzel-
fällen Beitragsermäßigungen oder -freiheit beschließen.

§ 2

Beitragssätze

(1) Die Mitgliedsbeträge werden wie folgt festgesetzt:

1. Für Fraktionen in Gemeindevertretun-
gen und Stadtverordnetenversammlun-
gen, beim Landeswohlfahrtsverband
und den Regionalen Planungsgemein-
schaften beträgt der Grundbeitrag.

je Kalenderjahr 15 Euro

Für Fraktionen in Kreistagen und Stadt-
verordnetenversammlungen in kreis-
freien Städten beträgt der Grundbetrag

je Kalenderjahr 100 Euro

2. Jede Fraktion, die mehr als einen Man-
datsträger hat, entrichtet zusätzlich pro
Mitglied

je Kalenderjahr 10 Euro

3. Für hauptamtliche Beigeordnete zusätz-
lich

je Kalenderjahr 30 Euro

4. Für ehrenamtliche Beigeordnete zusätz-
lich

je Kalenderjahr 10 Euro

5. Für jedes Ortsbeiratsmitglied zusätzlich je Kalenderjahr 5 Euro
6. Für Einzelmitglieder je Kalenderjahr 12 Euro

(gem. Beschluss der Landesversammlung vom 29. 11. 2003 in Dietzenbach)
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(2) In Fällen, bei denen es neben FDP-Fraktionen auch Ortsbeiratsmitglie-
der und ehrenamtliche Beigeordnete gibt, wird die Fraktionsstärke um diese
Anzahl erhöht. In den Fällen, bei denen zwar keine übergeordneten Frak-
tionen jedoch FDP-Mitglieder in Ortsbeiräten existieren, wird der Beitrag
entsprechend der Anzahl der Mitglieder festgelegt.

§ 3

Buchführung

Zur Kontrolle des Beitragseingangs- und der Beitragsverpflichtung, wird ein
Beitragsbuch geführt, das Bestandteil der Buchführung der VLK-Hessen ist.

§ 4

Mahnverfahren

Mitglieder deren Jahresbeitrag nicht bis zur Jahresmitte eingegangen ist,
werden zusätzlich mit einer Mahngebühr von 10 Euro belastet. Jede weitere
notwendige Mahnung wird mit 5 Euro berechnet.

§ 5

Beitragsjahr

Beitragsabrechnungsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 6

Inkrafttreten

Diese Beitragsordnung tritt mit Wirkung vom 1. 1. 2004 in Kraft.


